
Wildfolgevereinbarung 
nach §17 LJG 

 
 

Hiermit wird zwischen 
 
a) Name:  ___________________________________________ 
 

Revier:  ___________________________________________ 
 
und 
 
b) Name:  ___________________________________________ 
 

Revier:  ___________________________________________ 
 
 
folgende Wildfolgevereinbarung getroffen: 

1.) Jegliches kranke Wild, das über die Grenze zwischen den oben genannten 
Revieren wechselt, darf ohne vorherige Benachrichtigung des Nachbarpächters im 
Nachbarrevier  
nedrew tgelre dnu thcuseghcan effaW tim  
nedrew nemmonegtim dnu tgrosrev  

Dies gilt auch, wenn zu erwarten ist, dass das Wild schon verendet ist und somit 
die Fortsetzung der Nachsuche aus tierschutzrechtlichen Gründen nicht zwingend 
notwendig ist. 

2.) Das Stück Wild 
.edruw nessohcseb tsreuz dliW sad med ni ,uz reiverdgaJ med thets  
red med ni redo edruw nednufeg dliW sad med ni ,uz reiverdgaJ med thets  

Fangschuss erfolgte. 
.tlieteg nelieT nehcielg uz nereiveR nedieb nehcsiwz driw  

3.) Der betroffene Nachbarpächter ist baldmöglichst, spätestens am darauffolgenden 
Tag, zu benachrichtigen.  

4.) Verläuft die Jagdgrenze durch eine durch Wildschweine schadensgefährdete 
Anbaufläche oder grenzt unmittelbar an diese an und wird diese Fläche von beiden 
Jagdpächtern gemeinsam bei einer Drückjagd bejagt, dann  
gnulegeR etnnaneg (.2 dnu (.1 tknuP ni eid tlig  
.tlietegfua nelieT nehcielg uz hcilztäsdnurg sölrE red .wzb ekcertS eid driw  

5.) Diese Vereinbarung kann jederzeit mit sofortiger Wirkung gekündigt oder 
geändert werden. Eine Kündigung oder Änderung bedarf der Schriftform. 

 
 
___________________________ 
a) Ort, Datum, Unterschrift: 
 
___________________________ 
b) Ort, Datum, Unterschrift: 


